Gesellschaftsvertrag der Grundstücksgemeinschaft “Bauherren GbR”

Die unterzeichnenden GesellschafterInnen schreiben den Gesellschaftsvertrag vom 23.11.1998 mit sämtlichen auf Beschlüssen bis heute beruhenden Veränderungen und Ergänzungen wie nachstehend aufgeführt für die weitere Projektentwicklung und für die in Kürze beginnende Bauphase fort und erkennen diese gesellschaftsvertraglichen Regelungen als für alle GesellschafterInnen verbindlich an.

1. Gegenstand der Gesellschaft

Die GesellschafterInnen haben für das Grundstück „An der Mühle“ in Musterstadt seit Gründung der Gesellschaft ein soziales und ökologisches Siedlungskonzept entwickelt und das Grundstück in 2001 erworben.

Dieses Grundstück soll auf der Grundlage der vorliegenden, abgestimmten Planung nach Wohnungseigentumsgesetz in Miteigentumsanteile geteilt werden.

Es sollen weitere 12 GesellschafterInnen als Bauparteien gesucht und aufgenommen werden, damit jede/r GesellschafterIn eine Wohneinheit zugewiesen bekommen kann.

Die Gesellschaft koordiniert die gemeinschaftlichen Arbeiten und übernimmt die Gemeinschaftskosten (Erschließung, Anschlüsse, Grundstücksgestaltung der gemeinschaftlichen Flächen, Planung, ...).

Die in sich abgeschlossenen Wohneinheiten inkl. der zugehörigen Sondernutzungsflächen werden in eigener Verantwortung der jeweiligen Bauparteien erstellt, wobei die GesellschafterInnen der Wohneinheiten Nrn. 10-18 sich zu einer eigenen Gesellschaft bürgerlichen Rechtes zur gemeinsamen Bauabwicklung zusammenschließen werden, um mit dem Bau bei einer Belegungsquote von 65 % der Wohnflächen der Wohneinheiten Nrn. 10-18 zu beginnen.

Die Gesellschaftsanteile entsprechen der zu gründenden Wohnungseigentümergemeinschaft; soweit freie Gesellschaftsanteile vorhanden sind, werden diese von den jeweils vorhandenen GesellschafterInnen zu gleichen Teilen zur Gesamthand gehalten. Später beitretende GesellschafterInnen übernehmen den zu der ihnen zuzuweisenden Wohneinheit gehörigen Gesellschaftsanteil mit Kostenbeteiligungswirkung ab Gründung der Gesellschaft.

2. Zuweisung der Wohneinheiten

Die GesellschafterInnen erhalten folgende Wohneinheiten mit folgenden Gesellschafts- / Miteigentumsanteilen zugewiesen:

3. Mehrere Personen als InhaberInnen eines Gesellschaftsanteils

Jede Wohneinheit bedeutet einen Gesellschaftsanteil. Mehrere GesellschafterInnen (z. B. Ehegatten), die gemeinsam eine Wohneinheit erwerben wollen, halten gemeinsam einen Gesellschaftsanteil und haften hinsichtlich ihres Gesellschaftsanteils als GesamtschuldnerInnen.

4. Ausscheiden von GesellschafterInnen

Beim Ausscheiden eines oder mehrerer GesellschafterInnen wird die Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern von den verbleibenden GesellschafterInnen fortgesetzt.

Scheidet ein/e GesellschafterIn durch ihren/seinen Tod aus, so kann die Gesellschaft auf Antrag des oder der Erben mit drei Vierteln aller Stimmen beschließen, daß der oder die Erben an Stelle der/des Verstorbenen in die Gesellschaft eintritt/ eintreten. Faßt die Gesellschaft diesen Beschluß nicht, so wächst der Anteil des Verstorbenen den verbliebenen GesellschafterInnen gemeinschaftlich zu. Die Gesellschaft hat in diesem Fall an den/die Erben eine Ausgleichszahlung zu leisten, die sich nach dem Verkehrswert des Anteils richtet, der vom öffentlichen Gutachterausschuß der Hansestadt Lübeck zu ermitteln ist; dessen Kosten sind jeweils zur Hälfte von der Gesellschaft und dem/den Erben zu tragen. Die verbliebenen GesellschafterInnen und der/die Erbe/n sind in diesem Fall des weiteren zu einer solchen Lösung hinsichtlich des Gesellschaftsanteils und des Miteigentumsanteils am Baugrundstück (der im Bau befindlichen Eigentumswohnung) verpflichtet, die den Interessen aller Beteiligten weitestgehend gerecht wird und diese in gerechter Weise ausgleicht.

Die Gesellschaft kann auf Antrag einer/s ausscheidungswilligen GesellschafterIns mit einer Mehrheit von drei Vierteln aller Stimmen beschließen, daß das Vertragsverhältnis mit dieser/m GesellschafterIn gelöst wird, wenn gleichzeitig mit derselben Mehrheit ein/e neue/r GesellschafterIn aufgenommen wird, die/der den Anteil der/des entlassenen GesellschafterIns übernimmt und in vollem Umfang in die Rechte und Pflichte der/des Ausscheidungswilligen eintritt.

Mehrkosten dürfen den anderen GesellschafterInnen durch diesen Gesellschafterwechsel nicht entstehen. Kommt es nach dieser Vorschrift wirksam zum Gesellschafterwechsel, so werden die von der/dem ausgeschiedenen GesellschafterIn gezahlten Beiträge auf die Kosten angerechnet, die die/der neue GesellschafterIn zu tragen hat. Die/der ausscheidende GesellschafterIn hat keinerlei Ansprüche gegen die verbliebenen GesellschafterInnen auf Rückzahlung oder Vergütung irgendwelcher Beträge.

Eine Kündigung der Gesellschaft ist nur aus wichtigem Grund möglich. Kündigt ein/e GesellschafterIn demgemäß wirksam, so gelten die Absätze 1 bis 4 sinngemäß.

GesellschafterInnen, die ihre Verpflichtungen aus der Gesellschaft gröblich verletzen und dadurch die Erreichung des gemeinsamen Zwecks erschweren oder gefährden, können mit drei Vierteln aller verbleibenden Stimmen aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Die Voraussetzungen für den Ausschluß liegen insbesondere vor,

· wenn ein/e GesellschafterIn den vorgesehenen Anteil am Baugrundstück nicht erwirbt oder den Erwerb des Baugrundstücks insgesamt erschwert,

· wenn ein/e GesellschafterIn vor Fertigstellung des Bauvorhabens seinen Eigentumsanteil an dem Baugrundstück veräußert,

· wenn ein/e GesellschafterIn den unwiderruflichen Finanzierungsnachweis trotz Mahnung und Fristsetzung durch die Geschäftsführung nicht vorgelegt hat,

· wenn ein/e GesellschafterIn über einen Zeitraum von mindestens vier Wochen mit der Zahlung von eingeforderten Beträgen in Höhe von mindestens 10.000 EURO in Verzug geraten ist,

· wenn ein/e GesellschafterIn trotz schriftlicher Abmahnung durch die Geschäftsführung bei mindestens drei Zahlungsterminen länger als zwei Wochen mit der Zahlung von Beiträgen in Verzug gewesen ist. Ausstehende Beiträge von weniger als 5.000 EURO werden für den Ausschluß nach diesem Spiegelstrich nicht berücksichtigt.

Wenn keine Zahlungsrückstände mehr bestehen und die/der GesellschafterIn an zwei aufeinanderfolgenden Zahlungsterminen pünktlich und vollständig bezahlt hat, ist ein Ausschluß nach Spiegelstrichen 4 oder 5 des vorstehenden Absatzes nur möglich, wenn diese/r GesellschafterIn erneut in Verzug geraten ist.

Der/dem auszuschließenden GesellschafterIn ist die Möglichkeit zur schriftlichen oder mündlichen Stellungnahme innerhalb einer Frist von 14 Tagen zu geben. Der Ausschluß ist der/dem betroffenem GesellschafterIn schriftlich unter Darlegung der wesentlichen Gründe aus dem Sachverhalt bekanntzugeben.

Ausgeschlossene GesellschafterInnen haben der Gesellschaft alle mit dem Ausschluß zusammenhängenden Schäden sowie alle zweckdienlichen Aufwendungen für die Gewinnung eines/einer NachfolgegesellschafterIns zu ersetzen. Insbesondere besteht die Pflicht zum Ersatz von Verzugszinsen und jeglichem sonstigen Verzugsschaden. Solange das gemeinschaftliche Gebäude nicht fertiggestellt und damit die Gesellschaft nicht durch Zweckerreichung beendet ist, hat die/der ausgeschlossene GesellschafterIn ihren/seinen Anteil an dem gemeinschaftlichen Baugrundstück auf Verlangen der Gesellschaft auf eine/n neue/n GesellschafterIn oder eine/n verbliebene/n GesellschafterIn oder die verbliebenen GesellschafterInnen insgesamt gegen Zahlung eines angemessenen Entgelts zu übertragen.

Der Anspruch der/des Ausgeschlossenen auf Rückzahlung von Beiträgen wird erst 3 Monate nachdem ein/e oder mehrere neue GesellschafterInnen anstelle der/des Ausgetretenen in die Gesellschaft wirksam eingetreten sind oder ein/ oder mehrere verbliebene GesellschafterInnen den Anteil der/des Ausgeschlossenen übernommen haben, fällig. Die Gesellschaft ist bei der Rückzahlung von Beiträgen berechtigt, ihre Forderungen gegen die Forderungen der/des ausgeschiedenen GesellschafterIns aufzurechnen sowie einen angemessenen Betrag für noch zu erwartende Schäden und Aufwendungen einzubehalten.

5. Gemeinschaftskosten

Die GesellschafterInnen tragen die gemeinschaftlichen Kosten (Erwerbs-, Erwerbsneben-, Erschließungs-, Anschluß-, Planungs-, Bau- und Bauneben-, sowie sonstige Kosten) in Höhe von etwa 1,045 Mio. EURO (siehe Anlage 1) nach dem Kostenverteilungsschlüssel, der in der Anlage 2 fixiert ist.

Dieser Kostenverteilungsschlüssel kann im Verlaufe der weiteren Projektentwicklung und in der Bauphase bis zur Endabrechnung durch Beschluß der GesellschafterInnen mit 4/5-Mehrheit geändert oder ergänzt werden.

Die bisherigen Beauftragungen, die auch schon in die Gesamtkostenaufstellung eingegangen sind, werden akzeptiert und fortgeführt.

Die sich durch die Anwendung des Kostenverteilungsschlüssels in der Anlage 2 ergebenden Einzel- und Gesamtbeträge für die einzelnen Wohneinheiten können sich durch nach Absatz 2 vorgenommene Änderungen des Kostenverteilungsschlüssels oder durch Kostensenkung, bzw. Kostenerhöhung noch verändern und stellen keine Kostengarantie dar. Die GesellschafterInnen haben keinen Anspruch auf Fixierung der Beträge aus Anlage 2, sondern nur auf korrekte Anwendung des Kostenverteilungsschlüssels.

Der Zahlungsverkehr für die gesamten Gemeinschaftskosten wird über ein auf die Gesellschaft lautendes Bankkonto, über das nur Einnahmen und Ausgaben der Gesellschaft abgewickelt werden dürfen, ausgeführt.

Die diesen Vertrag im Juli 2002 unterzeichnenden GesellschafterInnen haben den auf sie entfallenden Gesamtbetrag lt. Anlage 2 eingehend bis zum 26. Juli 2002 auf folgendes Konto zu überweisen: Hans Müller, Sonderkonto „An der Mühle“, Sparkasse zu Musterstadt, BLZ. 000 000 00, Konto 1234567. Hierbei werden bisherige Einlagen, die in die Gesellschaft geleistet wurden, gegengerechnet (siehe Anlage 3).

Alle später beitretenden GesellschafterInnen haben Zug um Zug zur Eigentumsumschrift des für sie vorgesehenen Wohnungseigentums den auf sie entfallenden Gesamtbetrag auf das nach Absatz 4 einzurichtende Gemeinschaftskonto einzuzahlen.

Alle Gesamtkostenvorauszahlungen, die von später beitretenden GesellschafterInnen nach dem 01.08.2002 erfolgen, sind bis zur vertraglich vereinbarten Fälligkeit der Vorauszahlungen mit Zinsen belastet, weil die Gesellschaft eine Zwischenfinanzierung zur Abdeckung der freien Wohneinheiten aufnimmt. In Anlage 3 sind die Zinsbeträge per Monat für einen Zinssatz von 7,5 % beispielhaft aufgeführt. Die Verzinsung ab dem 01.08.2002 wird mit dem noch zu vereinbarenden Zinssatz für die Zwischenfinanzierung vorgenommen.

Sollten weitere Einzahlungen notwendig werden, beschließt die Gesellschaft mit ¾ - Mehrheit über die Höhe und die Fälligkeit der von den einzelnen GesellschafterInnen zu erbringenden Zahlungen.

Alle GesellschafterInnen sind verpflichtet, fällige Zahlungen termingerecht zu leisten. Die GesellschafterInnen haben auch bei Abwesenheit dafür Sorge zu tragen, daß ihre Zahlungen termingerecht auf dem Gemeinschaftskonto eingehen.

GesellschafterInnen, deren Beiträge bis zum Fälligkeitstermin nicht oder nicht in voller Höhe auf dem Gemeinschaftskonto eingegangen sind, haben ab dem auf den Fälligkeitstermin folgenden Tag Verzugszinsen in Höhe von 1% pro Monat auf den rückständigen Betrag zu zahlen. Hiervon unbenommen ist die Geltendmachung weiterer Verzugsschäden.

6. Entscheidungen der Gesellschaft

Entscheidungen der Gesellschaft werden durch Beschluß der GesellschafterInnen in einer Versammlung getroffen. Einer Versammlung bedarf es nicht, wenn alle GesellschafterInnen dem Beschlußantrag schriftlich zustimmen. Beschlüsse sind in einem Protokoll niederzulegen, das in einer der nächsten GesellschafterInnenversammlungen genehmigt werden muss.

Die Termine für die GesellschafterInnenversammlungen werden durch Beschluß der GesellschafterInnen festgelegt. Darüber hinaus kann die Geschäftsführung nach freiem Ermessen die GesellschafterInnenversammlung einberufen.

Auf Verlangen von GesellschafterInnen, die zusammen mindestens drei Wohneinheiten erwerben, hat die Geschäftsführung zur GesellschafterInnenversammlung einzuladen, wenn die GesellschafterInnen den Entscheidungs- oder Informationsgegenstand der Versammlung angeben. Die GesellschafterInnen sollen an den GesellschafterInnenversammlungen teilnehmen.

Jeder Gesellschaftsanteil gewährt eine Stimme. Steht ein Gesellschaftsanteil mehreren gemeinschaftlich zu, so kann die dazu gehörende Stimme nur einheitlich abgegeben werden. Eine Vertretung bei der Stimmabgabe ist durch schriftliche Vollmacht an GesellschafterInnen möglich.

Soweit der Gesellschaftsvertrag keine andere Mehrheit vorsieht, werden Beschlüsse mit ¾ - Mehrheit gefaßt. Eine GesellschafterInnenversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der Stimmen anwesend oder vertreten sind. Sind weniger als die Hälfte der Stimmen anwesend oder vertreten, so ist eine neue GesellschafterInnenversammlung mit gleicher Tagesordnung durch die Geschäftsführung einzuberufen, die unabhängig von der Anzahl der anwesenden oder vertretenen Stimmen beschlußfähig ist.

Einberufungen der GesellschafterInnenversammlung erfolgen schriftlich oder mündlich, nach dem pflichtgemäßen Ermessen der Geschäftsführung, bei Mitteilung der Tagesordnung und, sofern kein Fall von Dringlichkeit vorliegt, unter Einhaltung einer Einladungsfrist von mindestens sieben Tagen seit Absendung der Einladung bzw. mündlicher Mitteilung und Zusammentritt der Versammlung. Die Versammlungen finden in Lübeck statt. Mit Zustimmung aller GesellschafterInnen kann auf diese Förmlichkeiten verzichtet werden.

7. Geschäftsführung

Die GesellschafterInnen wählen drei GesellschafterInnen zu GeschäftsführerInnen. Die Geschäftsführung hat die in diesem Gesellschaftsvertrag bereits festgelegten und weitere folgende Aufgaben:

· die Umsetzung der Beschlüsse der Gesellschaft

· die Vertretung der Gesellschafter nach außen, insbesondere gegenüber den Handwerksunternehmen, dem Architekten, den Ingenieuren und allen anderen sonstigen am Bau Beteiligten 

· gegenüber Behörden (auch zur Unterzeichnung des Baugesuchs)

· die Finanzplanung

· die Erstellung eines Kassenberichts.

Jeweils zwei GeschäftsführerInnen vertreten die Gesellschaft nach außen.

Die GeschäftsführerInnen können ihre Aufgaben ganz oder teilweise auf andere GesellschafterInnen übertragen. Durch Beschluß der GesellschafterInnen können die Aufgaben der Geschäftsführung ganz oder teilweise auf Dritte übertragen werden.

Dieses ist in den im Projektentwicklungsvertrag zwischen der Gesellschaft und der Beratungs GmbH vom 01.04.2001 genannten Aufgabenbereichen schon geschehen (siehe Anlage 4).

Alle GesellschafterInnen sind verpflichtet, den GeschäftsführerInnen evtl. notwendige Vollmachten zu erteilen.

Die GeschäftsführerInnen dürfen im vorgesehenen Kostenrahmen der Anlage 1 in Höhe von etwa 1,045 Mio. EURO für freigezeichnete und / oder vertragsgemäße Rechnungen Überweisungen veranlassen. Bei absehbaren Kostenüberschreitungen ist die GesellschafterInnenversammlung zu informieren.

Die Geschäftsführung ist befugt, eilbedürftige Entscheidungen zu treffen, die nicht ohne erhebliche Verzögerung des Baufortschritts oder nicht ohne unverhältnismäßige Mehrkosten bis zur nächsten GesellschafterInnenversammlung aufgeschoben werden können. Über solche Eilentscheidungen ist auf der nächsten Gesellschafter-Innenversammlung zu berichten.

Die GeschäftsführerInnen werden für jeweils sechs Monate gewählt. Zwei der drei GründungsgeschäftsführerInnen werden jedoch für neun Monate gewählt.

Wiederwahl ist möglich.

Vor Ablauf der Amtszeit kann einer/m GeschäftsführerIn mit einer Mehrheit von drei Vierteln aller Stimmen die Geschäftsführung entzogen werden.

Ein/e GeschäftsführerIn ist auch vor Ablauf ihrer/seiner Amtszeit berechtigt, die Geschäftsführung niederzulegen. Die Niederlegung darf nicht zur Unzeit erfolgen. Die Niederlegung erfolgt schriftlich in Verbindung mit einer Einladung zu einer GesellschafterInnenversammlung, in der ein/e neue/r GeschäftsführerIn zu wählen ist. Bis zum Zusammentritt dieser GesellschafterInnenversammlung ist das GeschäftsführerInnenamt kommissarisch weiterzuführen.

Die Haftung der GesellschafterInnen-GeschäftsführerInnen beschränkt sich gegenüber den übrigen GesellschafterInnen auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Auf der GesellschafterInnen-Versammlung vom 08. Juli wurden Irmgard Gärtner und Roman Bauer für 9 Monate und Emil Meister für 6 Monate als Geschäftsführer gewählt.

8. Haftung nach außen

a) Der bisherige Zusatz im Gesellschafternamen „mit Haftungsbeschränkung“ soll ab sofort entfallen.

b) Im Innenverhältnis ist die Haftung der GesellschafterInnen auf den Gesellschaftsanteil beschränkt. Bei Inanspruchnahme einer/s GesellschafterIns durch eine/n GläubigerIn der Gesellschaft kann diese/r Ausgleich verlangen, mit Ausnahme des auf ihren/seinen Gesellschaftsanteil entfallenden Betrags.

c) Beim Abschluß von Rechtsgeschäften ist nach Möglichkeit eine gesamtschuldnerische Haftung der GesellschafterInnen durch Vereinbarung teilschuldnerischer Haftungen nach Gesellschaftsanteilen zu vermeiden. Dieses ist bei der Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis zu beachten.

9. Ende der Gesellschaft wegen Erreichen des Gesellschaftszwecks

Die Gesellschaft beschließt die Beendigung der Gesellschaft mit mindestens drei Vierteln aller Stimmen, wenn alle Gemeinschaftsarbeiten beendet sind, alle Ansprüche aus den für die Gemeinschaftsarbeiten abgeschlossen Verträgen erfüllt oder anderweitig erledigt sind, eine Schlußabrechnung vorliegt, alle Verpflichtungen im Innenverhältnis der GesellschaftInnen erfüllt sind und die Verwaltung der Wohnungseigentümergemeinschaft geregelt ist.

10. Zwischenfinanzierung

Die Gesellschaft wird zur Zwischenfinanzierung der Gesamtkostenanteile der noch nicht vergebenen Wohneinheiten einen Kredit von maximal 600.000 EUR aufnehmen. Die GesellschafterInnen werden hierfür neben der einzutragenden Grundschuld auf die nicht vergebenen Wohneinheiten als zusätzliche Sicherheit eine gesamtschuldnerische Bürgschaft in Höhe von 150.000 EUR übernehmen müssen.

Sie erklären ihr Einverständnis mit dieser Bürgschaft und werden alle zur Kreditbewilligung und -auszahlung notwendigen Erklärungen und Bonitäts-Unterlagen zeitnah abgeben und einreichen, sowie den Kreditvertrag und die Bürgschaftsurkunden termingerecht unterzeichnen. Durch mangelnde Mitwirkung verursachte Verzögerungsschäden sind von den verursachenden GesellschafterInnen zu tragen.

Die Zinsen für diese Zwischenfinanzierung sollen von den später beitretenden GesellschafterInnen gemäß Punkt 5, Abs. 8 getragen werden. Sollten diese nicht in voller Höhe realisiert werden können, so verpflichten sich die GesellschafterInnen zur gesellschaftsanteiligen Übernahme evtl. Zinsunterschüsse.

Sollten nicht alle Wohneinheiten veräußert werden können, müssen die nicht gedeckten Gemeinschaftskostenanteile dauerhaft finanziert werden; auch diese Lasten wären gesellschaftsanteilig zu tragen.

11. Bisherige Beschlüsse / Beauftragungen

In der Anlage 5 befindet sich eine Beschlußliste der wesentlichen Beschlüsse der 1. – 77. Gesellschafterversammlung, die alle GesellschafterInnen zur Kenntnis nehmen und akzeptieren.

Ergänzend zu den gemeinschaftlichen Beauftragungen (siehe Punkt 5) verpflichten sich alle GesellschafterInnen, das Architekturbüro Bauwut  mit den Architektenleistungen für die eigene Wohneinheit zu beauftragen und die Honoraranteile aus den mit dem Statiker Cornelius Stahlträger und dem Haustechnikbüro Eckard Dachs geschlossenen Verträgen  für die jeweils eigene Wohneinheit zu übernehmen.

12. Schiedsvertrag

Der bisherige Schiedsvertrag besteht weiter und wird von allen GesellschafterInnen in einem getrennten Vertrag unterzeichnet.

13. Schlußbestimmungen

Soweit dieser Vertrag keine Regelung enthält, gelten die Bestimmungen der §§ 705 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein, so berührt dieses die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die GesellschafterInnen sind in diesem Fall verpflichtet, die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine solche Regelung zu ersetzen, die den Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soweit wie möglich erreicht.

Änderungen oder Ergänzungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgen. Auch ein Verzicht auf die Schriftform bedarf wiederum der Schriftform.

Musterstadt, 08. Juli 2002
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Das Rechnungswesen, insbesondere die Prüfung der Rechnungen der Handwerker und sonstigen am Bau Beteiligten, die Zahlung dieser Rechnungen, die Anforderung der Beiträge bei den einzelnen Gesellschaftern und alle mit diesem Inkasso zusammenhängenden Handlungen, die Führung des Bankkontos der Gesellschaft und die Erstellung des Kassenberichts sollen einem Dritten, der die Befähigung zum Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer hat, übertragen werden.

Beiträge, die die Gesellschaft für Verwendungen auf das gemeinsame Gebäude samt den Nebenanlagen (an Handwerker oder andere am Bau Beteiligte) bereits wieder ausgegeben hat, sind nicht zu erstatten, sondern vielmehr bei dem Entgelt für den Miteigentumsanteil an dem Grundstück (der entstehenden Eigentumswohnung) zu berücksichtigen. Der bereits erfolgten Zahlung an Handwerker und sonstige am Bau Beteiligte stehen auf dem Bankkonto der Gesellschaft noch vorhandene Beiträge gleich, für die Handwerker und sonstige am Bau Beteiligte bereits ihre Werk- oder sonstige Leistung erbracht haben. Zur Zahlung der Beiträge für Baukosten -auch solche, die erst nach dem Ausschluß anfallen-, bleibt die/der Ausgeschlossene verpflichtet, bis ein/e neue/r EigentümerIn an ihrer/seiner Stelle im Grundbuch als EigentümerIn eingetragen ist.

Für die spätere Verwaltung des fertiggestellten Bauwerks gelten die Regelungen des Wohneigentumsgesetzes und des nach diesem abzuschließenden Teilungsvertrages mit Gemeinschaftsordnung.
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